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editorial Liebe Leserin, lieber Leser,

das letzte Forum Hochschulräte (Kreis der Vorsitzenden) im Mai 2014 nutzten die 

anwesenden Hochschulratsvorsitzenden zu einer kritischen Reflexion der eigenen 

Rolle: Welche Rechte und Pflichten weisen die Landesgesetze dem Vorsitz zu? Wie 

nutzen Hochschulratsvorsitzende die ihnen eingeräumten Gestaltungsspielräume 

in der Praxis?

Die Ergebnisse einer im Vorfeld durchgeführten Umfrage verdeutlichen, mit 

welchem Engagement Hochschulratsvorsitzende ihre Aufgabe wahrnehmen. Im 

Durchschnitt widmen die Befragten dieser ehrenamtlichen Tätigkeit pro Jahr 19 

Tage. Dabei stehen viele Vorsitzende vor grundlegenden Fragen: Wie kann die ele-

mentare Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung konstruktiv und vertrauensvoll 

gestaltet werden? Wie kann die Aufgabenteilung mit den übrigen Hochschulrats-

mitgliedern gelingen? Wie können Kontakte innerhalb und außerhalb der Hoch-

schule aufgebaut und gepflegt werden? Und: Wie kann man all diesen Herausforde-

rungen mit einem begrenzten Zeitbudget gerecht werden? 

Der dritte Newsletter für Hochschulräte stellt die Impulse und Diskussionsergeb-

nisse des Forums und seiner Arbeitsgruppen allen Interessierten zur Verfügung. 

Möglicherweise liefern die dort identifizierten Erfolgsfaktoren auch Ihnen Anregun-

gen für die Arbeit im Hochschulrat. Zusätzlich enthält der Newsletter eine Über-

sicht aktueller Gesetzesänderungen und ausgewählte weitere Hinweise rund um die 

Hochschulräte.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Ihr 

Frank Ziegele 

Geschäftsführer des Centrums für Hochschulentwicklung

Frank Ziegele

update 01/2014update 01/2014
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Formelle und informelle  
Gestaltungsräume –  
Die Schlüsselrolle der  
Vorsitzenden

im blickpunkt Gesetzliche Aufgaben und faktische  
Aufgabenwahrnehmung von  
Hochschulratsvorsitzenden 
VON ULRICH MÜLLER, PROJEKTLEITER, GEMEINNÜTZIGES CENTRUM FÜR HOCHSCHULENTWICKLUNG

Auf welcher gesetzlichen Grundlage agieren Hochschulratsvorsitzende1? Wie füllen 

Vorsitzende ihre Rolle in der Praxis aus? Eine Gesetzesanalyse und empirische Hinwei-

se aus einer aktuellen Umfrage verdeutlichen, wie variantenreich der Vorsitz ausgestal-

tet werden kann. 

GESETZLICHE AUFGABEN DER VORSITZENDEN

Die Rahmenbedingungen für die Rolle des Hochschulratsvorsitzes werden im 

Wesentlichen zum einen durch gesetzliche Vorgaben in den Hochschulgesetzen 

der Länder und zum anderen durch Festlegungen in der jeweiligen Grund- oder 

Geschäftsordnung bestimmt. Eine Untersuchung der hochschulspezifischen 

Regelungen würde den Rahmen des Artikels sprengen, daher konzentriert sich die 

folgende Darstellung auf eine Auswertung der 15 relevanten Landeshochschul-

gesetze (Stand Juni 2014, Bremen sieht weiterhin keinen Hochschulrat vor). Die 

Gesetzesanalyse verdeutlicht, welche Rolle Hochschulratsvorsitzenden zugewiesen 

wird und über welche Sonderrechte sie verfügen.

• In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kommt dem Vorsitzenden im 

Fall einer Stimmengleichheit bei Abstimmungen die entscheidende Stimme zu 

(HFG NRW § 22 Abs. 6; HochSchG RP § 75 Abs. 1) – ob es im Einzelfall klug 

und zielführend ist, diese Möglichkeit zu nutzen, ist eine andere Frage. Jeden-

falls gibt diese Regelung dem Vorsitzenden eine herausgehobene Rolle. 

• In Baden-Württemberg sieht das Hochschulgesetz ein Eilentscheidungsrecht des 

Vorsitzenden vor: „In dringenden Angelegenheiten, deren Erledigung nicht bis 

zu einer Sitzung des Hochschulrats aufgeschoben werden kann, entscheidet die 

oder der Vorsitzende des Hochschulrats an dessen Stelle“ (LHG BW § 20 Abs. 

6). Dieser Passus soll, obwohl eigentlich grundsätzlich von einer guten Erreich-

barkeit der Hochschulratsmitglieder per E-Mail und Handy auszugehen sein 

sollte, in dringenden Situationen eine Entscheidungsfähigkeit des Hochschul-

rats sicherstellen. Er kann im Einzelfall mit Zustimmung der übrigen Hoch-

schulratsmitglieder durchaus auch zur Effizienzsteigerung angewandt werden. 

• Baden-Württemberg und Hessen (für die Goethe-Universität Frankfurt als 

Stiftungsuniversität) legen fest, dass der Hochschulratsvorsitzende die „Mitglied-

1 Bei allen Funktions- und Positionsbezeichnungen sind aufgrund der Einfachheit sowohl die männliche als auch die 
weibliche Form gemeint.

Ulrich Müller

update 01/2014
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schaft in bestimmten Ausschüssen“ des Hochschulrats wahrnehmen muss  – da-

durch werden gezielt elementare Aufgaben als nicht delegierbar bestimmt. Dies 

betrifft in Baden-Württemberg die Leitung des Personalausschusses (der die 

Festsetzung von Leistungszulagen vornimmt; vgl. LHG BW § 20 Abs. 9) und in 

Hessen in Bezug auf die Goethe-Universität Frankfurt als  Stiftungsuniversität 

die Mitgliedschaft im Wirtschafts- und Finanzausschuss des Hochschulrates 

(HSchulG HE § 86 Abs. 6). Letztere Regelung ist vor dem Hintergrund verständ-

lich, dass bei einer Stiftungsuniversität der Kontrollfunktion in wirtschaftlichen 

Angelegenheiten wegen der größeren Eigenverantwortung der Hochschule natür-

lich ein großer Stellenwert zukommt. 

• Mecklenburg-Vorpommern stellt gesetzlich sicher, dass der Hochschulratsvor-

sitzende „Teilnahme- und Rederecht im Senat“ hat (LHG MV § 86, Abs. 6). In 

vielen anderen Ländern ist dies gelebte Praxis ohne explizite gesetzliche Rege-

lung. Im Saarland ist der Vorsitzende des Universitätsrates sogar Mitglied des 

Senats mit beratender Stimme (UG SL § 19 Abs. 5). 

• Außergewöhnlich ist der Ansatz in Nordrhein-Westfalen, der den Vorsitzenden 

als Dienstvorgesetzten der hauptberuflichen Präsidiumsmitglieder bestimmt 

(HFG NW § 33 Abs. 3). Angesichts der Ehrenamtlichkeit ist diese Regelung 

eine nicht unumstrittene Aufgabenzuweisung, die in der aktuell vorbereiteten 

Novelle auch modifiziert werden soll. 

Im Detail sind noch einzelne weitere landesspezifische Regelungen zu konstatie-

ren. Baden-Württemberg räumt – um für eventuelle Loyalitätskonflikte gerüstet 

zu sein – dem Vorsitzenden ein Weisungsrecht gegenüber der Geschäftsstelle ein 

(LHG BW § 20 Abs. 10). In Berlin hat eigentlich der Senator (=Wissenschaftsmi-

nister) den Vorsitz inne (BerlHG § 64 Abs. 1) – diese Regelung ist aber faktisch 

aufgrund der flächendeckenden Nutzung einer Experimentierklausel ohne Bedeu-

tung. Wegen der speziellen Konstruktion der Hochschulräte in Bayern (die Hälfte 

des Hochschulrats besteht aus Senatsmitgliedern) ist dort dem Vorsitzenden des 

Senats qua Amt der stellvertretende Vorsitz im Hochschulrat zugewiesen (Bay-

HSchG Art 26 Abs. 4). Rheinland-Pfalz sieht Aufwandsentschädigungen nur für 

Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz vor (HochSchG § 75 Abs. 3). Weitere Rege-

lungen bezüglich des Vorsitzes enthalten die Ländergesetze nicht. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die landesgesetzlichen Regelungen heben 

zwar in Einzelfällen den Vorsitz als Primus inter Pares hervor, lassen aber durch-

weg große Gestaltungsspielräume für hochschulspezifische Regelungen und 

individuelle Praxis. Man könnte sogar so weit gehen, zu konstatieren, dass das 

Wesentliche der Arbeit eines Hochschulratsvorsitzenden eben nicht gesetzlich 

geregelt wird. 

im blickpunkt
Formelle und informelle  
Gestaltungsräume –  
Die Schlüsselrolle der  
Vorsitzenden

update 01/2014
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FAKTISCHE AUFGABENWAHRNEHMUNG

Angesichts der Offenheit der Landesgesetze ist die Frage der Rollenwahrnehmung 

in der Realität umso bedeutsamer: Wie setzen Hochschulratsvorsitzende abhängig 

von ihrem persönlichen Erfahrungshorizont, ihrer individuellen Persönlichkeit so-

wie in Abhängigkeit von der Situation der Hochschule ihre Vorsitzendenfunktion 

um? Empirische Hinweise dzu können der Auswertung einer Umfrage entnommen 

werden, die im April/Mai 2014 unter Hochschulratsvorsitzenden deutscher Hoch-

schulen durchgeführt wurde. Das Ergebnis: Hochschulratsvorsitzende investieren 

im Durchschnitt 19 Tage pro Jahr in ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Genau die Hälf-

te der Befragten äußerte, der Zeitaufwand sei „durchweg gut leistbar“; ebenfalls 50 

Prozent der Befragten gaben an, es sei „nicht immer leicht, das benötigte Zeit-

budget einzuplanen“. Keiner der Befragten wählte die Antwortoption, der Aufwand 

stelle „zeitlich eine Überforderung dar“. Durchschnittlich zwei Drittel der in den 

Vorsitz investierten Zeit konzentrieren sich auf die Sitzungen (42 Prozent) und 

den Kontakt zur Hochschulleitung (23 Prozent). Die hochschulinterne Kommu-

nikation schlug mit durchschnittlich 12 Prozent zu Buche. 

Je nach Situation der jeweiligen Hochschulen setzen Vorsitzende aber auch andere 

Akzente. So reservieren manche Hochschulratsvorsitzende bis zu 30 Prozent 

ihres Zeitbudgets für hochschulinterne Kommunikation, etwa mit Studierenden 

oder dem Senat. So lassen sich verschiedene „Vorsitzenden-Typen“ mit je eigenen 

Schwerpunktsetzungen voneinander abgrenzen und idealtypisch benennen, etwa 

den „Sitzungsleiter“, den „Sparringspartner der Hochschulleitung“, den gerade 

genannten „internen Kommunikator“, den „Troubleshooter“ oder den „Außenmi-

nister“. Die vorhandenen Gestaltungsspielräume der Landesgesetze werden offen-

sichtlich positiv dafür genutzt, auf hochschulspezifischen Bedarf zu reagieren.

Als Hauptaufgaben sehen Vorsitzende vor allem die Mitwirkung an der Hochschul-

strategie (etwa Diskussion der Hochschulentwicklungsplanung oder von Zielver-

einbarungsentwürfen), die Beratung der Hochschulleitung sowie die Aufsichts-

funktion (etwa Prüfung der Hochschulfinanzen). Das Einwerben von Drittmitteln/

die Ansprache von Geldgebern betrachtet nur eine kleine Minderheit der Hoch-

schulratsvorsitzenden als bedeutsame Aufgabe.

Als entscheidenden Erfolgsfaktor sehen viele Hochschulratsvorsitzende an, dass es 

ihnen gelingt, eine vermittelnde Funktion wahrzunehmen – also vertrauensvolle 

Kommunikation zu den verschiedenen hochschulischen Akteuren zu pflegen. Von 

einigen Vorsitzenden wird kritisch angemerkt, dass seitens der Hochschule die zur 

Beratung und Entscheidung nötige Informationsgrundlage teilweise nur auf Nach-

frage oder nicht in angemessener Form zur Verfügung gestellt wird. 

Die Befragungsergebnisse werden ausführlich dargestellt in: Müller, Ulrich (2014): 

Wie Hochschulratsvorsitzende ihre Rolle wahrnehmen – Ergebnisse einer Umfrage. 

 » Download Publikation (PDF) 

 www.che.de/hochschulratsvorsitzende

im blickpunkt
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Checks, Balances and More 
Tätigkeiten eines Hochschulratsvorsitzenden jenseits der  
gesetzlichen Regelungen

HANS WEDER, HOCHSCHULRATSVORSITZENDER, LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Die checks and balances, die dem Hochschulrat als Pflicht auferlegt sind, sind nicht 

dazu da, die Macht der Universität zu begrenzen. Sie dienen vielmehr dem Ziel, 

dass die autonome Universität optimal entwickelt und gefördert wird. Das wird 

nicht von allen Universitätsangehörigen richtig verstanden. Als Vorsitzender des 

Hochschulrats der LMU München ist es mir zum Glück nicht selbst passiert, dass 

der Senat mir meine eigene Überflüssigkeit und die des ganzen Rats attestierte. 

Aber in einem anderen Rat habe ich das als Mitglied erlebt. Und ich habe erlebt, 

was in so einem Fall die Aufgabe des Vorsitzenden ist: Er ging offen auf den Senat 

zu, hörte zu und argumentierte geduldig. Er unternahm alles, um das Vertrauen des 

Senats zu gewinnen, ohne jedoch das Prinzip von checks and balances preiszugeben, 

im Gegenteil, er unternahm alles, um dieses Prinzip rational plausibel zu machen.

CHECKS
Der Vorsitzende hat dafür zu sorgen, dass die Aufsichtsfunktion des Rats un-

angetastet bleibt. Sie kann aber nur einen Ertrag bringen, wenn das Verhältnis 

zwischen Universitätsleitung und Rat durch Vertrauen geprägt ist. Das Vertrauen 

muss er gewinnen, damit die checks sinnvoll platziert sind. Das dient dem Wohl 

der Universität und ist alles andere als eine Fremdbestimmung.

Der Vorsitzende hat dafür zu sorgen, dass die Aufsicht des Rates nicht umgangen 

wird. Das bedeutet zuerst, die Universität als autonome Institution in Anspruch 

zu nehmen, indem ihre Eigenverantwortung gefördert und von ihr auch gefordert 

wird. Es bedeutet aber auch, dafür zu sorgen, dass grundlegende Konzepte und 

strategische Entscheidungen einem Check im Rat unterzogen werden können. Der 

Vorsitzende muss die Universitätsleitung dazu anhalten, die strategischen Mo-

mente ihrer Entscheidungen klar zu identifizieren und im Rat zur Diskussion zu 

stellen. Im Prinzip besteht die Aufgabe des Vorsitzenden darin, den Rat als kompe-

tentes Gegenüber der Universitätsleitung zum Zuge zu bringen. Eine Universität, 

welche dieses Gegenüber als Fremdbestimmung ansieht, hat noch nicht verstan-

den, was Autonomie bedeutet und wodurch sie vor der Beliebigkeit geschützt ist.

Weil der Vorsitzende in herausragendem Maße den Kontakt zur Universität pfle-

gen und sicherstellen muss, unterstützt er die Universitätsleitung darin, die rich-

tigen Sachfragen in geeigneter Weise dem Rat vorzulegen. Und frühzeitig leistet er 

seinen Beitrag zur Unterstützung der personellen Exzellenz der Leitung. Gewiss 

ist es Sache des ganzen Rates, die Mitglieder der Hochschulleitung nach intensiver 

Evaluation zu wählen. Aber Sache des Vorsitzenden ist es, eventuelle Probleme 

frühzeitig zu erkennen und die Notbremse zu ziehen, wenn ungeeignete Leute 

vorgeschlagen werden. Dass dabei das Einvernehmen mit dem Senat gesucht wird, 

der ja die Basis der Universität vertritt, ist selbstverständlich.

im blickpunkt
Formelle und informelle  
Gestaltungsräume –  
Die Schlüsselrolle der  
Vorsitzenden

Hans Weder
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Wie immer man dieses Verfahren konkret gestaltet, es muss sowohl die Eigenstän-

digkeit des Senats als auch die des Universitätsrats respektieren und zugleich eine 

einvernehmliche Lösung begünstigen. Ein Präsident zum Beispiel, der gegen den 

Willen einer Universität gewählt wird, kann diese nicht führen. Wenn andererseits 

ein Präsident gegen den Willen des Hochschulrats gewählt wird, wird aus dem 

Gegenüber ein Gegenspieler.

BALANCES
Nicht nur für checks muss der Vorsitzende sorgen, sondern auch für balances. Er 

muss die Geschäfte so vor den Hochschulrat bringen, dass dabei eine sachgemäße 

Balance zwischen Gesellschaft und Wissenschaft entsteht. Er muss dafür sorgen, 

dass die berechtigten Erwartungen der Gesellschaft an die Wissenschaft im Hoch-

schulrat genügend Raum haben. Aber er muss zugleich dafür sorgen, dass das 

Gremium auch den Anspruch respektiert, den die Wissenschaft an uns stellt. Sollte 

der Universitätsrat sich strategisch bloß an der Nachfrage orientieren, müsste der 

Vorsitzende auch den Ansprüchen der Wissenschaft zum Gehör verhelfen.

So sehr im Universitätsrat die Probleme der Gesellschaft ihren Anwalt haben, so 

sehr muss der Vorsitzende dafür sorgen, dass das Gremium für die Inventionen der 

Wissenschaft offen bleibt. Er muss für ausreichend Freiraum sorgen, in welchem 

die Universität heute Probleme bearbeitet, welche die Gesellschaft erst morgen hat.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Universitätsleitung und Universitätsrat hat 

ihren Grund darin, dass strategische Führung nur in enger Tuchfühlung mit dem 

operativen Geschäft geschehen kann. Doch die Erfahrung zeigt, dass Universitäts-

räte immer wieder dazu neigen, ins operative Geschäft einzugreifen. Hier kommt 

dem Vorsitzenden die Aufgabe zu, die enge Tuchfühlung in Distanz zur operativen 

Einmischung zu halten.

Schließlich sei noch eine Balance genannt, die ganz einfach handwerklich ist. 

Aufgabe des Vorsitzenden ist es, eine Balance zu finden zwischen der Diskutier-

freudigkeit des Rats und der Effizienz von Entscheidungsprozessen. Er wird eine 

Diskussionskultur im Rat zu fördern versuchen, welche verschiedene Aspekte zu 

Wort kommen lässt, damit ein Geschäft in der nötigen Komplexität besprochen 

wird. Er wird dann aber auch dafür sorgen, dass zügig klare Entscheidungen ge-

fällt werden.

MORE
Eine wichtige Aufgabe des gesamten Rates ist es, ein Anwalt der Universität in Öf-

fentlichkeit und Politik zu sein. Der Vorsitzende hat hier eine Scharnierfunktion. 

Er muss für Medienkontakte zur Verfügung stehen. Dabei muss er sich mit dem 

Präsidenten gut absprechen, da die Medien stets darauf bedacht sind, Konflikte zu 

konstruieren. Er wird seine kritische Distanz zur Universität zwar nicht aufgeben, 

aber aus dieser Distanz wird er die Interessen der Universität nach besten Kräften 

vertreten wollen.

im blickpunkt
Formelle und informelle  
Gestaltungsräume –  
Die Schlüsselrolle der  
Vorsitzenden
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Auch gegenüber der Politik ist die Universität auf einen Anwalt angewiesen. Wo 

es, wie in Bayern, zum guten Stil des Ministeriums gehört, für solche Kontakte 

offen zu sein, wird der Vorsitzende den direkten Kontakt mit der Ministerin oder 

dem Minister suchen. Er wird auch dafür zu sorgen haben, dass der Hochschulrat 

dem Ministerium gegenüber die Rechenschaft ablegt, zu der er verpflichtet ist.

Für das Zusammenspiel von Universität und Universitätsrat ist die gegenseitige 

Loyalität von vitaler Bedeutung. Das betrifft in besonderer Weise den Vorsitzenden, 

der gegenüber dem Präsidium Loyalität walten lassen muss und der im Gegenzug 

auch Loyalität vom Präsidium erwarten kann. Diese Loyalität wird einem zwar von 

manchen Vertretern der Medien vorgeworfen, weil sie Interessengegensätze kon-

struieren wollen. Diesem Vorwurf muss man als Vorsitzender widerstehen, denn 

ein Gegensatz von Interessen besteht nicht, da es der Universitätsleitung und dem 

Hochschulrat gleichermaßen um das Wohl der Universität geht. Zwar haben sie 

keine identischen Aufgaben, aber daraus leiten sich keine unterschiedlichen Inter-

essen ab, sondern lediglich unterschiedliche Perspektiven auf dieselben Interessen.

Schließlich hat der Vorsitzende eine weitere wichtige Aufgabe gegenüber der 

Universität: die Wertschätzung. Wo es Wertschöpfung gibt, soll auch die Wert-

schätzung ihren wichtigen Platz haben. Und wer wollte bestreiten, dass an einer 

Universität intensive Wertschöpfung geschieht. Den Leistungen der Universität die 

Anerkennung auszusprechen, muss dem Rat und vor allem dem Vorsitzenden ein 

großes Anliegen sein. Gerade im kürzlich durchgeführten Wettbewerb im Rahmen 

der Exzellenzinitiative war Anerkennung in vielerlei Gestalt wichtig. Wo eine 

Universität erfolgreich war, ist es angebracht, diesen Erfolg in aller Form und mit 

Nachdruck anzuerkennen. Wo eine Universität trotz größter Anstrengung aller Be-

teiligten nicht erfolgreich war, geht es darum, ihr die unverhohlene Anerkennung 

auszusprechen und ihr klar zu machen, dass sie nach diesem Misslingen kein 

Quäntchen schlechter ist, als sie vorher war, und dass es nun darauf ankommt, 

auch weiter unverdrossen gute Leistungen zu erbringen. Dies gehört wohl zu den 

vornehmsten Aufgaben eines Vorsitzenden: nicht nur zu kritisieren, was Kritik 

verdient, sondern auch zu loben, was Lob verdient.

Was? Wieviel? Wann?
Thesen zum Zeiteinsatz von Hochschulratsvorsitzenden

WILHELM RALL, UNIVERSITÄTSRATSVORSITZENDER, EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN

Die Rolle der Hochschulratsvorsitzenden ist durch die jeweiligen Landeshoch-

schulgesetze definiert. Wie sie tatsächlich ausgefüllt wird, hängt aber sehr stark 

von Interessen und Führungsstil der Amtsinhaber ab – durchaus typisch für Funk-

tionen dieser Art. Entsprechend sind die folgenden Thesen durch meine eigene 

Erfahrung geprägt. Sie sind der Versuch eines Diskussionsanstoßes, nicht einer 

Regelsetzung. Vorab:

im blickpunkt
Formelle und informelle  
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• Die Übernahme der Funktion setzt ein hohes Interesse, ja geradezu eine Passion 

für Hochschulen im Allgemeinen und die eigene Hochschule im Besonderen 

voraus. Die normalen Anreizfaktoren für die Übernahme von Mandaten in Auf-

sichtsgremien sind weitgehend außer Kraft gesetzt.

• Rolle und Einsatz lassen sich nur bewerten, wenn klare Vorstellungen zu den 

Zielsetzungen der Institution bestehen. Das ist in genereller Form bei Hoch-

schulen schwieriger als bei Unternehmen oder Organisationen mit einfacherer 

Zwecksetzung – aber notwendig für die eigenen Überlegungen.

• Wie viel Zeit für die Funktion tatsächlich eingesetzt wird, hängt sehr stark von 

der persönlichen Situation und den eigenen Vorstellungen ab. Wie viel Zeit 

kann und will man angesichts anderer Verpflichtungen erübrigen? Und wie 

viel Zeit erfordert die Aufgabe von der Sache und von den organisatorischen 

Gegebenheiten her? Starke Unterschiede zwischen den Antworten, übrigens in 

beiden Richtungen, machen Misserfolg oder Friktionen wahrscheinlich.

THESEN
1. Die Vorsitzenden des Hochschulrats sind im Idealfall zugleich Vorsitzende 

des Aufsichtsgremiums der Hochschule und Dialogpartner für das Rektorat. 

Daraus resultiert ein Aufgaben- und Arbeitsspektrum, das deutlich über das 

des Hochschulratsmitglieds hinausgeht.

 Diese erweiterte Rolle der Vorsitzenden ist durchaus typisch für Aufsichtsgremien 

aller Art. Gelegentlich vermutete Rollenkonflikte lassen sich leicht vermeiden. 

Während die Sitzungen des Hochschulrats fast immer weit im Voraus festge-

legt werden und damit gut planbar sind, setzt der Dialog mehr Flexibilität und 

manchmal Ad-hoc-Verfügbarkeit voraus. Der Vorsitzende muss kurzfristig an-

sprechbar und in überschaubarer Zeit für ein längeres Gespräch verfügbar sein.

2. Kompetenzen und Aufgaben des Hochschulrats sind gesetzlich festgelegt. 

Sie verteilen sich auf Entscheidung, Kontrolle und Beratung. Vorsitzende 

und Mitglieder können ihre Aufgabe nur wirkungsvoll wahrnehmen, wenn 

sie ausreichend Zeit auf die Vorbereitung verwenden. 

Was ausreichend ist, liegt grundsätzlich im individuellen Ermessen. Die Quali-

tät der Unterlagen und der bereitgestellten Informationen ist dabei ein wich-

tiger Einflussfaktor. Es lohnt sich deshalb, bereits hier Zeit in inhaltliche und 

formale Anforderungen zu investieren. Formate und Sprache der Hochschulen 

sind für Externe nicht notwendigerweise selbsterklärend, Nutzerfreundlichkeit 

ist effizient.

3. Soweit die Aufgaben gesetzlich festgelegt sind, besteht kein Ermessen „ob“, 

sondern nur „wie“ sie ausgefüllt werden. Es müssen Prioritäten gesetzt, das 

heißt die verfügbare Zeit muss so zugeordnet werden, dass eine maximale  

Wirkung erzielt wird.

 Die Aufgabenlisten sind pro Land unterschiedlich lang. Auch ist das Zusam-

menwirken verschiedener Gremien der Hochschule (zum Beispiel Senat – 
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Universitätsrat) wegen erwünschter checks and balances manchmal überstruk-

turiert. Hier sind Augenmaß und Priorisierungsfähigkeit gefordert. In jüngsten 

Gesetzesüberarbeitungen, wie etwa im LHG Baden-Württemberg, wurde die 

Einzelfreigabe von Stellen bereits aus dem Aufgabenkatalog herausgenommen 

und damit eine Entschlackung erreicht.

4. Noch mehr als andere komplexe Organisationen lassen sich Hochschulen 

nur sehr langsam von innen heraus neu ausrichten (allerdings ziemlich 

schnell „auf Sand setzen“). Daraus resultieren neben der seltenen Besetzung 

der obersten Leitungspositionen zwei Prioritäten: Qualitätssicherung und 

langfristige strategische Ausrichtung. 

Die Gründe für diese den Wirtschaftspraktiker manchmal frustrierende 

„Trägheit“ liegen primär im Recht des öffentlichen Dienstes und in der Rigi-

dität der Budgets und ihrer Aufteilung, viel weniger im viel beschworenen 

Besitzstandsdenken der Hochschulangehörigen per se. Qualitätssicherung für 

wichtige Prozesse muss kurzfristige Fehler mit längerfristigen Auswirkungen 

möglichst verhindern, zum Beispiel die „falsche“ Besetzung von ein oder zwei 

Professorenstellen, die ausreicht, um die Lehr- und Forschungsqualität eines 

Fachbereichs in die falsche Richtung zu schicken. Längerfristige Ziele und 

ihre konsequente Umsetzung sind Voraussetzungen für Veränderungen, die im 

Interesse der Hochschule angestrebt werden.

5. Die Aufsicht über die Finanzen ist Kernaufgabe und wichtig. Sie benötigt 

wegen des relativ geringen Rechnungslegungsmethoden wenig Diskussion, 

jedoch ein gutes Verständnis der spezifischen Rechnungslegungsmethoden. 

Maßnahmen, die in privaten Organisationen möglich und üblich sind, sind 

in Hochschulen entweder unmöglich oder nur sehr begrenzt einsetzbar. Das 

Verhältnis von Drittmitteln zur Grundfinanzierung braucht Aufmerksamkeit, 

die Aufnahme von Krediten ist aber kein Thema. Kostensenkungsprogramme 

haben nur sehr wenige mögliche Ansatzpunkte. An eine signifikante Verschie-

bung von Haushaltsmitteln zwischen Organisationseinheiten oder Projekten ist 

kaum zu denken.

6. Ohne ein Verhältnis gegenseitigen Vertrauens zwischen Hochschulrat und 

-leitung sind das Aufsichtsgremium und der Vorsitzende nicht effektiv. 

Diese Erkenntnis ist trivial, aber erwähnenswert. Fehlt das Vertrauensverhältnis, 

kann die Hochschulleitung mit ihrem wesentlich höheren Informationsstand 

das Aufsichtsgremium weitgehend blockieren. Der Hochschulrat kann sich 

zwar wehren, allerdings nur um den Preis hoher Friktionen. Aber auch zwi-

schen Hochschulrat und Senat, zwischen denen eine gewisse Polarität organisa-

torisch durchaus gewollt ist, sollte eine vernünftige Zusammenarbeit bestehen.

7. Große Vertrautheit mit der Hochschule und ein nicht nur von der Hoch-

schulleitung abhängiges Urteilsvermögen sind Voraussetzungen für einen 

effektiven Zeiteinsatz der Hochschulratsvorsitzenden.  

Die Vorsitzenden müssen nicht nur die Strukturen, Stärken und Schwächen ih-

rer Hochschule kennen – wenn auch lange nicht so detailliert wie die Insider  –, 
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sie müssen auch ein Gespür für größere Spannungen entwickeln, ohne sich von 

den auch in Hochschulen vorkommenden täglichen Ränkespielen beeindrucken 

zu lassen. Die Vorsitzenden brauchen Kenntnisse und Informationen weit über 

die Sitzungsunterlagen hinaus.

8. Vertrautheit bildet sich durch Kontakte, Informationsverarbeitung und 

Präsenz. Eine dabei möglicherweise entstehende Versuchung zum „Hineinre-

gieren“ widerspricht nicht nur guter corporate governance, sondern ist auch 

kontraproduktiv im Hinblick auf das Ziel der besseren Information. 

Alle relevanten Veröffentlichungen über die Hochschule zu lesen, ist Pflicht. 

Teilnahme an Gesprächen und Veranstaltungen ist wichtig. Das betrifft nicht 

nur Veranstaltungen zu hochschulpolitischen Fragen, sondern durchaus auch 

Fach- und Festveranstaltungen. Sie sind nicht nur informativ (und häufig auch 

inhaltlich sehr anregend), die Präsenz sendet auch ein wichtiges Signal zur 

Schwerpunktsetzung, wenn die Auswahl mit Vorsatz und nicht nur nach Ver-

fügbarkeit getroffen wird.

9. Es ist wohl realistisch (oder zumindest wünschenswert) von einem Zeitein-

satz von durchschnittlich ein bis zwei Tagen pro Monat auszugehen. 

Bei dieser Größenordnung entfällt sicher nicht mehr als die Hälfte auf die 

Hochschulratsarbeit im engeren Sinne, das heißt auf Sitzungen, Vorbereitung, 

Pflichtgespräche. Dazu zähle ich auch die bei kritischen Fragen äußerst nütz-

liche Abstimmung mit den Kollegen an anderen entsprechenden Hochschulen 

des gleichen Landes. Die andere Hälfte entfällt auf die mehr informelle Präsenz, 

auf Informationsbeschaffung und auf Diskussionen außerhalb der Hochschule.

10. Dieser Zeiteinsatz ist nicht über das Jahr gleich verteilt, sondern schwankt 

außerhalb der festgelegten Sitzungen von Monat zu Monat und unter Umstän-

den auch von Jahr zu Jahr ziemlich stark. Das erfordert Flexibilität. 

Hochschulräte haben in der Regel vier Sitzungen pro Jahr, die längerfristig fest-

gelegt werden. Der notwendige Zeiteinsatz ist zyklisch und planbar, muss sich 

aber natürlich in den sonstigen Kalender fügen. Ad-hoc-Sitzungen sind gele-

gentlich sinnvoll, sei es bei besonderen Ereignissen oder für besonders wichtige 

Themen. Vor allem der erste Fall ist teilweise schwer in die Realität umzusetzen. 

Besonders zeitaufwendig sind richtig große Themen, in meiner Erfahrung zum 

Beispiel der Wettbewerb im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der 

Länder. Es ist gut, wenn man Flexibilität für einen solchen zeitweilig deutlich 

erhöhten Zeitansatz hat. Diese Perioden bringen aber auch die höchste Anre-

gung und Befriedigung.
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Aus den Arbeitsgruppen des letzten 
Forums Hochschulräte

Wie kann die Zusammenarbeit und Aufgabenteilung 
zwischen dem Vorsitzenden und den übrigen Hoch-
schulratsmitgliedern sinnvoll gestaltet werden?  
Zusammenfassung des Workshops „Primus inter  
Pares oder heimlicher Herrscher?“

VON ANNETT KANIG, PROJEKTMANAGERIN, STIFTERVERBAND FÜR DIE DEUTSCHE WISSENSCHAFT

Die Gestaltung der Zusammenarbeit und Aufgabenteilung zwischen Hochschul-

ratsvorsitzenden und den übrigen Hochschulratsmitgliedern berührt unter ande-

rem Problemfelder wie Zeitaufwand, Kompetenzen, Arbeitsgruppen und Kommis-

sionen sowie der gesetzliche Rahmen, für die es zwischen allen Beteiligten einen 

Konsens geben muss. Dabei stellen sich Hochschulratsvorsitzende beispielsweise 

Fragen wie: Wie kann die Arbeit des Hochschulrats sinnvoll institutionalisiert wer-

den? Wie stellt man strukturierte Treffen her, auch wenn der Hochschulrat nicht 

regional sesshaft ist? Wie wird die Arbeit von Hochschulräten weniger abhängig 

vom Einzelnen? Wie wirkt sich die Arbeit von Hochschulräten mit mehr oder 

weniger intern oder extern besetzten Sitzen aus? Wie verantwortet der Hochschul-

ratsvorsitzende seine Entscheidungen auch immer im Einverständnis mit den 

anderen Mitgliedern des Hochschulrats? 

Mit der geregelten und einvernehmlichen Zusammenarbeit und Aufgabenteilung 

zwischen dem Hochschulratsvorsitzendem und den übrigen Mitgliedern steht und 

fällt der Erfolg dessen Arbeit. Neun kurze Empfehlungen hierzu können aus dem 

Workshop zusammengefasst werden:

1. Für die Neubesetzung von Hochschulräten sind rollierende Systeme unumgäng-

lich. Gleitende Übergänge bei Neuwahlen sorgen für die Sicherstellung der 

Weitergabe von Wissen, fügen neue Mitglieder reibungsloser ein und dienen der 

effektiveren Neugestaltung von Aufgabenteilung und von Formen der Zusam-

menarbeit.

2. Die Vorbereitung der Sitzungen ist das A und O zielführender Besprechun-

gen. Mittels vorheriger Telefonkonferenzen, Vorsitzungen und abgestimmten 

Tagesordnungspunkten können Sitzungen effizient gestaltet werden. Auch die 

vorherige Ansprache kontroverser Punkte kann für zielgenauere Diskussionen 

innerhalb der eigentlichen Sitzung  sorgen.

3. Ausschüsse und Arbeitsgruppen dienen insbesondere der an Kompetenzen 

 orientierten Aufgabenverteilung. Je nach landesrechtlichen Kompetenzen bilden 

die Mitglieder des Hochschulrats beispielsweise Wirtschafts- und Finanzaus-

schüsse, Rechnungsprüfungsausschüsse etc.
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4. Neben der Bildung von Ausschüssen, die in geregelten Zyklen tagen, ist die 

Einplanung von Uneinplanbarem wesentlich für die Handlungsfähigkeit des 

Hochschulrats. Zeitkontingente für Ad-hoc-Arbeitsgruppen zu kurzfristigen 

Sitzungen sollten dabei berücksichtigt werden.

5. Wesentliche Aufgabe, insbesondere des Hochschulratsvorsitzenden, ist ein re-

gelmäßig offener Kontakt mit dem Präsidenten respektive dem Senat der Hoch-

schule, um über die Arbeit des Hochschulrats zu berichten. Zweimal jährlich 

sollten solche updates möglich gemacht werden.

6. Die Einbeziehung von Interessengruppen wie Studierendenvertreter, Personal-

vertreter oder Dekane in die Arbeit des Hochschulrates sorgt für vielfältigere 

Blickwinkel auf Problemstellungen und Aufgabenfelder.

7. Der zeitliche Aufwand, welcher sowohl von Hochschulratsvorsitzenden als auch 

von den übrigen Mitgliedern des Hochschulrats abverlangt wird, muss berück-

sichtigt werden. Fehlende Bereitschaft eines einzelnen Mitglieds zu diesem 

Aufwand hemmt den gesamten Rat.

8. Räumliche Distanzen zwischen den Hochschulratsmitgliedern sollten berück-

sichtigt werden. Mit entsprechenden Instrumenten wie Telefonkonferenzen und 

Vertretungsregelungen lässt sich darauf reagieren.

9. Zur Vermeidung der Beeinflussung der Arbeit des Hochschulrats durch Partiku-

larinteressen und der Abhängigkeit vom Einzelnen ist eine heterogene Zusam-

mensetzung des Hochschulrats unumgänglich. Insbesondere externe Mitglieder 

werden zwar gegebenenfalls mit weniger Kompetenzen betraut, werden jedoch 

umso mehr als „kritischer Freund“ begrüßt.

Wie kann die direkte Zusammenarbeit mit der Hoch-
schulleitung konstruktiv gestaltet werden? Zusammen-
fassung des Workshops „Ziemlich beste Freunde?“

VON FRANK ZIEGELE, GESCHÄFTSFÜHRER, CHE GEMEINNÜTZIGES CENTRUM FÜR HOCHSCHULENTWICKLUNG

Wie lässt sich ein belastbares und konstruktives Verhältnis zwischen Rektor be-

ziehungsweise Präsident und Hochschulratsvorsitz herstellen und erhalten? Sechs 

Empfehlungen lassen sich identifizieren: 

1. „Halbdistanz“ zur Hochschulleitung wahren und neutrale Position einneh-

men: Um Loyalitätskonflikte zu vermeiden und um sich als Vorsitzender nicht 

durch die Hochschulleitung vereinnahmen zu lassen, erscheint es sinnvoll, eine 

gute und vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, diese aber nicht mit Freund-

schaft oder Distanzlosigkeit zu verwechseln. Außensicht und Neutralität dürfen 

nicht verloren gehen. 

2. Wertschätzung, Loyalität und Vertrauen schaffen und aktiv demonstrieren: 

Eine gemeinsame persönliche Basis stellt sich nicht von alleine ein. Hoch-

schulleitung und Hochschulratsvorsitzender sollten daher aktiv daran arbeiten, 

wechselseitig füreinander zeitnah verfügbar zu sein, auf Kontaktaufnahme des 

anderen angemessen zu reagieren und informelle Begegnungen einzuplanen 

(zum Beispiel ein Essen am Vorabend einer Sitzung). Es sollte dabei selbstver-
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ständlich sein, gemeinsame Gesprächsinhalte niemals ohne Abstimmung nach 

außen zu tragen. Hochschulleitung und Hochschulratsvorsitzender sollten 

bestrebt sein, ihre Aktivitäten ineinandergreifend abzusprechen und das Gegen-

über nach Unterstützungsbedarf zu fragen. Nicht zuletzt sollten gute Leistungen 

und Erfolge wechselseitig explizit angesprochen und anerkannt werden. 

3. Beiderseitige Transparenz schaffen und Bring- und Holschuld ausbalancieren: 

Um Missverständnisse zu minimieren und um auszuschließen, dass Entschei-

dungsprozesse durch fehlende Transparenz und Absprachen im Vorfeld beschä-

digt werden, sollte der Hochschulratsvorsitzende ausreichend mit der Hoch-

schule und wesentlichen aktuellen Rahmenbedingungen vertraut sein. In die 

Bringschuld der Hochschulleitung fällt es, den Vorsitzenden vor Entscheidungs-

prozessen über relevante Einflussfaktoren (zum Beispiel Tabus in der Hoch-

schule) zu informieren. Zur Holschuld des Vorsitzes gehört es, Begegnungs-

möglichkeiten und vorhandene Informationsquellen zu nutzen (Zugang zum 

Intranet sollte gewährt werden) und gegebenenfalls auch kritisch nachzufragen. 

4. Internen Dialog mit klaren Regeln führen: Natürlich muss ein Hochschulrat 

die unter Umständen einseitigen Informationen, welche die Hochschullei-

tung übermittelt, bei Bedarf um weitere hochschulinterne Perspektiven und 

Sichtweisen ergänzen. Um aber das Vertrauensverhältnis zur Leitung nicht zu 

beschädigen, sollte der Hochschulrat verhindern, aus der Hochschule heraus 

instrumentalisiert oder als „Klagemauer“ missbraucht zu werden. Präsenz in der 

Hochschule und Begegnungsmöglichkeiten verschiedener Art sind hilfreich und 

nötig, sollten jedoch im Normalfall nur in Absprache und mit Einverständnis 

der Hochschulleitung umgesetzt werden.

5. Rollen von Anfang an explizit klären: Um einen Machtkampf zwischen Hoch-

schulleitung und Hochschulrat auszuschließen und Rollenkonflikte zu vermei-

den, ist es sinnvoll, gleich zu Beginn der Zusammenarbeit offen die komple-

mentären Rollen zu thematisieren. Ein gemeinsames Verständnis muss nicht 

zwingend schriftlich festgehalten, sollte aber hergestellt werden. Eine konstruk-

tive Zusammenarbeit basiert auf dem Grundverständnis, gemeinsam den besten 

Weg für die Hochschule suchen und beschreiten zu wollen. 

6. Der Hochschulleitung den Rücken stärken: Gerade in Situationen, in denen es 

das Rektorat oder Präsidium schwer hat, sinnvolle strategische Entscheidungen 

hochschulintern durchzusetzen, kann der Hochschulrat eine wichtige Unter-

stützungsfunktion wahrnehmen. Er hat beispielsweise die Möglichkeit, vorab 

die Rückendeckung des Hochschulrats zu signalisieren oder in Abstimmung 

mit der Hochschulleitung in Diskussionen einzugreifen. Nicht zuletzt kann er 

Bereitschaft demonstrieren, vorhandene Befugnisse auch tatsächlich auszuüben, 

also etwa wenig hilfreichen Entwürfen die Zustimmung zu verweigern.
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zeiten der Hochschule agieren zu 
können, 
1.  benötigt man Akzeptanz,
2. benötigt man Rückhalt   
 durch die Akteure,
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4. benötigt man Verschwiegenheit   
 gegenüber der Öffentlichkeit,
5. benötigt man gute Kommuni- 
 ka tion mit den Stakeholdern und 
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Wie kann ein Vorsitzender formelle und informelle 
 Kontakte aufbauen, gestalten und pflegen? Zusammen-
fassung des Workshops „Vorsitzende als Netzwerker“ 

VON ULRICH MÜLLER, PROJEKTLEITER, CHE GEMEINNÜTZIGES CENTRUM FÜR HOCHSCHULENTWICKLUNG

NETWORKING IST UNVERZICHTBAR
Hochschulinterne wie -externe Beziehungspflege der Vorsitzenden zu wesentlichen 

Akteuren ist aus vier Gründen unverzichtbar:

• Ein Hochschulrat, der lediglich von der Hochschulleitung zur Verfügung ge-

stellte Informationen nutzt, erhält möglicherweise kein vollständiges Bild. Über 

weitere Netzwerke kann er ergänzend Informationen auch aus anderen Perspek-

tiven berücksichtigen.

• Im Austausch mit internen Akteuren kann der Vorsitzende unterschwellige Stim-

mungen auffangen und konstruktiv beeinflussen.

• Insbesondere über Kontakte in das zuständige Ministerium und in den Landtag 

hinein kann der Hochschulrat politische Wirkung entfalten. 

• Der Austausch mit anderen Akteuren erhöht die Akzeptanz für die Arbeit des 

Hochschulrats. 

Ein Vorsitzender kann in der Regel einerseits auf vorhandene persönliche Netz-

werke zurückgreifen, er steht aber vor allem in der Pflicht, qua Amt bestimmte 

Kontakte zu pflegen. Als hochschulinterne Zielgruppen stehen vor allem die 

Hochschulleitung, der Senat, die Studierenden, die Dekane, der Personalrat sowie 

die Gleichstellungsbeauftragte im Vordergrund. Unter externen Playern ragen das 

Ministerium und der Landtag als besonders bedeutsame Gesprächspartner heraus. 

Neben der lokalen oder überregionalen Wirtschaft und anderen Hochschulräten 

sind aber auch der Stadtrat und der Oberbürgermeister, die Landesrektorenkonfe-

renz sowie weitere Wissenschaftsorganisationen eines Standorts relevant. 

UMSETZUNG SOLLTE SUBSIDIÄR ERFOLGEN
Grundsätzlich sollte angestrebt werden, dass der Hochschulratsvorsitzende bei der 

internen und externen Kontaktpflege eine ergänzende Rolle zu den entsprechen-

den Aktivitäten der Hochschulleitung wahrnimmt. Networking-Aktivitäten des 

Hochschulrats und insbesondere seines Vorsitzes sollten in enger Absprache mit 

der Hochschulleitung, also nicht hinter ihrem Rücken oder gar in Konkurrenz zu 

ihr erfolgen. Ein Hochschulrat sollte in Bezug auf das Networking nur aktiv wer-

den, wenn ein Kontaktdefizit erkennbar ist und die Hochschulleitung die Unter-

stützung des Hochschulrats begrüßt. 

KREATIVE ANSÄTZE
Selbstverständlich kann nicht jeder Hochschulrat jederzeit zu allen Zielgruppen 

einen intensiven Kontakt pflegen. Hier gilt es, sinnvolle Prioritäten zu setzen und 

für die Hochschule wesentliche formelle und informelle Kontakte in sinnvoller 

Frequenz zu institutionalisieren. Der unverzichtbare Kontakt zur Hochschullei-

tung etwa – Basis für alle weiteren Kontakte – kann durch einen monatlichen Jour 
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fixe gepflegt werden und dadurch, dass der Vorsitz des Hochschulrates die Tages-

ordnung der Sitzungen mit der Hochschulleitung ab- und inhaltlich vorbespricht. 

Der ebenfalls elementare Draht zum Senat kann durch einen jährlichen Besuch 

des Vorsitzenden im Senat und informelle Kontakte der jeweiligen Vorsitzenden 

aufrechterhalten werden. Um die Belange der Studierenden angemessen zu be-

rücksichtigen, empfiehlt es sich, regelmäßig den Tagesordnungspunkt „Bericht der 

Studierenden“ aufzunehmen. Mit weiteren Akteuren, etwa den Dekanen oder dem 

Personalrat, kann der Vorsitzende jährlich ein kurzes Gespräch terminieren. 

Auch beim Networking mit externen Partnern finden sich in der Praxis gute Bei-

spiele: So hat es sich an vielen Hochschulen bewährt, dass eine Vertretung des Mi-

nisteriums mit beratender Stimme an den Sitzungen des Hochschulrates teilnimmt. 

Bezogen auf eine angestrebte öffentliche Wirkung in Gesetzgebungsverfahren stellt 

es sich als nachteilig heraus, wenn die Hochschulratsvorsitzenden eines Landes 

zwar informell in Bezug zueinander stehen, aber keine formellen Strukturen exis-

tieren. Verfügen sie zum Beispiel über einen Sprecher, der gemeinsame Positionen 

koordiniert und als erster Ansprechpartner nach außen transportiert, steigt die 

Chance, dass die Stimme der Hochschulräte entsprechend wahrgenommen und 

aufgegriffen wird.

im blickpunkt
Formelle und informelle  
Gestaltungsräume –  
Die Schlüsselrolle der  
Vorsitzenden

update 01/2014



17

 Neue Regelungen zu  
 Hochschulräten
In Baden-Württemberg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen  
und Schleswig-Holstein

BADEN-WÜRTTEMBERG
Die im update 02/2013 (Seite 16 f.) anhand des Anhörungsentwurfs bereits 

skizzierte Gesetzesänderung ist mittlerweile umgesetzt worden. Das nun gülti-

ge Landeshochschulgesetz sieht einen ausschließlich mit externen Mitgliedern 

besetzten Hochschulrat (bislang „Aufsichtsrat“) vor; die Grundordnung der 

Hochschulen kann abweichend eine gemischte Zusammensetzung vorsehen, dann 

aber mit Mehrheit der externen Mitglieder und externem Vorsitz. Die Amtszeit der 

Mitglieder wird auf maximal neun Jahre befristet. Zudem wurde eine Frauenquote 

von mindestens 40 Prozent eingeführt. Die Wahl der hauptamtlichen Rektorats-

mitglieder soll in gemeinsamer Sitzung von Senat und Hochschulrat erfolgen. 

Der Hochschulrat soll dem Wissenschaftsministerium spätestens alle zwei Jahre 

Rechenschaft über die Erfüllung seiner Aufgaben ablegen und den Senat entspre-

chend unterrichten. Zudem soll er seine Zusammensetzung, Sitzungstermine, 

Tagesordnungen und wesentlichen Beschlüsse veröffentlichen. 

 » Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg  

 (Landeshochschulgesetz – LHG) vom  

 1. Januar 2005 (Fassung vom 1. April 2014) 

bit.ly/1r45HdY

HAMBURG
Am 3. Juni 2014 hat die Hamburger Bürgerschaft das neue Hochschulgesetz ver-

abschiedet. Die im update 1/2013 im Detail vorgestellten Änderungen in Bezug auf 

Hochschulräte (vor allem Wahl und Abwahl der Präsidenten künftig durch den Se-

nat bei Bestätigung durch den Hochschulrat, Beschluss der Struktur- und Entwick-

lungsplanung jetzt im Einvernehmen von Hochschulrat und Senat, Stärkung der 

Verantwortung des Hochschulrats im Finanzbereich, Möglichkeit der Abberufung 

von Hochschulratsmitgliedern, Einführung einer Frauenquote und einer Berichts-

pflicht) sind wie beschrieben umgesetzt worden. 

 » Hamburgisches Hochschulgesetz in neuer Fassung (PDF)

 bit.ly/Ucr4NC

 

NORDRHEIN-WESTFALEN
Das nordrhein-westfälische Landeskabinett hat am 25. März 2014 den Regierungs-

entwurf zum Hochschulzukunftsgesetz beschlossen. Gegenüber dem Referenten-

entwurf vom November 2013, welcher der Anhörung der Hochschulen und der 

Verbände zugrunde lag (vgl. die Darstellung im update 2/2013, S. 17 f.), ergeben 

sich bezogen auf die Hochschulräte folgende Neuerungen: 

im gesetz

update 01/2014
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• Die im Referentenentwurf (und auch im derzeit geltenden Recht) vorgesehene 

Zustimmungspflicht des Hochschulrates zum Hochschulentwicklungsplan (im 

Referentenentwurf § 21 Abs. 1 Ziffer 2) wird abgeschwächt und ersetzt durch 

die Kompetenz, lediglich „Empfehlungen und Stellungnahmen zum Entwurf des 

Hochschulentwicklungsplans“ aussprechen zu können (§ 21 Abs. 1 Ziffer 5). Dies 

steht im Gegensatz zu der Forderung des Positionspapiers deutscher Hochschul-

räte, das Entscheidungskompetenzen des Hochschulrats unter anderem in Form 

einer Zustimmung zum Hochschulentwicklungsplan für unverzichtbar hielt. 

• Die Kompetenz, den Jahresabschluss festzustellen, wird in § 21 Abs. 1 Ziffer 7 

neu aufgenommen. Das geltende Recht enthält keine entsprechende Regelung. 

• Während der Referentenentwurf festhielt, dass sämtliche Mitglieder des Hoch-

schulrats Externe sein sollen, lautet § 21 Abs. 1 Satz 3 nun: „Die Grundordnung 

regelt, dass entweder 1. sämtliche seiner Mitglieder Externe sind oder dass 2. 

mindestens die Hälfte seiner Mitglieder Externe sind.“ (Damit soll die derzeit 

gültige Regelung beibehalten werden). Vorsitz und Stellvertretung des Vorsitzes 

müssen aus dem Kreis der Externen stammen (§ 21 Abs. 6); auch dies ent-

spricht der aktuellen Gesetzeslage. 

• Die Abberufungsmöglichkeit eines Hochschulratsmitglied durch das Ministe-

rium, die im derzeitigen Recht nicht vorgesehen ist, aber auch eine Forderung 

des Positionspapiers ist, wird gegenüber dem Referentenentwurf derart neu 

 gefasst, dass das Ministerium nur auf Vorschlag des Senats oder des Hochschul-

rats (mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen) tätig werden kann  

(§ 21 Abs. 4a).

• Der Kreis der Personen, denen der Hochschulrat nach § 21 Abs. 5a „mindestens 

einmal im Semester Gelegenheit zur Information und Beratung“ geben muss 

(diese Passage ist im derzeit gültigen Hochschulgesetz nicht enthalten), wird 

gegenüber dem Referentenentwurf erweitert um den Beauftragten für Studieren-

de mit Behinderung oder chronischer Erkrankung. 

Der Regierungsentwurf ist am 10. April in den Landtag eingebracht worden. Am 

18. Juni fand eine Expertenanhörung statt. Nach der Sommerpause soll das Hoch-

schulzukunftsgesetz verabschiedet werden und zum Wintersemester 2014/15 in 

Kraft treten.

 » Regierungsentwurf zum Hochschulzukunftsgesetz (Korrekturmodus; PDF)

bit.ly/1tRk21d 

SCHLESWIG-HOLSTEIN
Ein aktueller Gesetzentwurf der Landesregierung sieht vor, die Universität zu 

Lübeck, bislang rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts, mit Wirkung 

vom 1. Januar 2015 auf ihren Wunsch hin identitätswahrend in eine Stiftungsuni-

versität umzuwandeln. Die gewählte Organisationsform orientiert sich dabei am 

hessischen „Einheitsmodell“. An die Stelle des Hochschulrates soll der Stiftungsrat 

als strategisches Beratungs- und Entscheidungsorgan treten; dessen Erweiterung 

der Entscheidungsrechte spiegelt die Autonomiegewinne der Hochschule wider. 

Zusätzlich wird ein Stiftungskuratorium eingerichtet, in dem potenzielle Stifter 

vertreten sein werden. 

im gesetz
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Der Stiftungsrat soll mit „den grundsätzlichen Stiftungsangelegenheiten im Be-

reich der Liegenschaftsverwaltung und bei der Bewirtschaftung der Finanzmittel 

betraut“ werden (S. 4, vgl. § 7). Seine Zusammensetzung soll gegenüber dem 

Hochschulrat verändert werden, „um die Einflussmöglichkeiten der einzelnen Mit-

gliedergruppen und des Senats der Hochschule bei der Liegenschaftsverwaltung 

und der Bewirtschaftung der Finanzmittel, insbesondere bei der Beschlussfassung 

über den Wirtschaftsplan, zu sichern“ (S. 4): Neben fünf externen Mitgliedern er-

hält der Stiftungsrat zusätzlich vier interne Mitglieder. Das Wahlverfahren für den 

Stiftungsrat soll wie folgt gestaltet werden (vgl. § 7 Abs. 1): 

• Jede Mitgliedergruppe der Universität (also die Mitgliedergruppe der Profes-

soren, die des wissenschaftlichen Dienstes, die der Studierenden und die des 

nichtwissenschaftlichen Dienstes) erhält das Recht, ein hochschulinternes Stif-

tungsratsmitglied zu wählen. Die internen Mitglieder dürfen nicht gleichzeitig 

einem anderen Organ oder Gremium angehören (§ 7 Abs. 2). 

• Die vier externen Stiftungsratsmitglieder werden auf Vorschlag einer Findungs-

kommission (bestehend aus dem Präsidenten der Stiftungsuniversität und vier 

Senatsmitgliedern) vom Senat gewählt und vom Ministerium bestellt. 

• Ein weiteres externes Stiftungsratsmitglied wird durch das Stiftungskuratorium 

benannt, „um den im Stiftungskuratorium vertretenen Stifterinnen und Stiftern 

eine Mitwirkung im Stiftungsrat zu ermöglichen“ (Begründung, S. 45). 

Als externe Mitglieder sollen mit dem Hochschulwesen vertraute Persönlichkeiten 

aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Politik aus dem In- und Ausland, die 

nicht einer Hochschule oder einem Ministerium des Landes angehören, gewählt 

werden können (§ 7 Abs. 2). § 7 Abs. 2 sieht eine Abberufungsmöglichkeit für Mit-

glieder des Stiftungsrates vor: Aus „wichtigem Grund“ kann das Ministerium nach 

Anhörung des Senats und des Stiftungskuratoriums Mitglieder des Stiftungsrates 

entlassen. Der Stiftungsrat legt dem Senat und dem Ministerium spätestens alle zwei 

Jahre Rechenschaft über die Erfüllung seiner Aufgaben ab; der Rechenschaftsbericht 

ist in geeigneter Weise hochschulöffentlich bekannt zu machen (§ 7 Abs. 7). 

Während die Einführung einer Rechenschaftspflicht und die Kompetenzzuweisung 

als sinnvoll anzusehen sind, steht die vorgesehene Statusgruppenrepräsentanz im 

Stiftungsrat in klarem Gegensatz zu den Empfehlungen, die die Vorsitzenden deut-

scher Hochschulräte im Positionspapier vom Januar 2012 formuliert haben. Zudem 

ist fraglich, ob der Gesetzentwurf dem angestrebten Ziel, „klare Verantwortlichkei-

ten und Aufgabenzuständigkeiten der Hochschulgremien“ zu schaffen (Begrün-

dung, S. 34), gerecht wird: Zwischen Stiftungsrat und Stiftungskuratorium bestehen 

inkonsistente Wechselbeziehungen und Aufgabendoppelungen. 

» Entwurf eines Gesetzes über die Stiftungsuniversität zu  

Lübeck und zur Änderung  hochschulrechtlicher Vorschriften (PDF)

bit.ly/1oI3h0b 

im gesetz
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Hochschulräte in der  
aktuellen Diskussion

In seinen „Bemerkungen 2014“ setzt sich der Landesrechnungshof Schleswig- 

Holstein eingehend mit den Hochschulräten des Landes auseinander. Er unter-

sucht die Besetzung der Hochschulräte („entspricht weitgehend den gesetzlichen 

Vorgaben“, S. 109), die Sitzungsfrequenz („zwischen 2 und 6 Sitzungen pro Jahr“,  

S. 109), die Anwesenheit der Mitglieder („in Einzelfällen waren Hochschulräte … 

nicht beschlussfähig“, S. 110) und sogar die Rollendefinition („Im Zusammenspiel 

der Hochschulorgane und des Ministeriums ist den Hochschulräten ihre Rolle 

nicht immer klar gewesen“, S. 110). Im Wesentlichen beschäftigt sich der Bericht 

aber mit den Ausgaben der Hochschulen für Hochschulräte. Kritisiert wird insbe-

sondere das „Finanzgebaren der Musikhochschule Lübeck“, die den Hochschulrat 

regelmäßig zum Essen eingeladen hat, dabei seien auch „Flaschenweine und ande-

re alkoholische Getränke konsumiert“ worden (S. 115). Der Landesrechnungshof 

betont: „Gepflogenheiten in Bereichen außerhalb des öffentlichen Dienstes sind 

kein geeigneter Maßstab“ (S. 114). In den Empfehlungen (S. 116 f.) fordert der Lan-

desrechnungshof konkrete Änderungen im Hochschulgesetz, auch in Bezug auf die 

Aufgabenbeschreibung für Hochschulräte („Kontrollaufgaben sollten die Bereiche 

betreffen, für die der Hochschulrat auch eine Entscheidungskompetenz hat“).

» Landesrechnungshof Schleswig-Holstein: Bemerkungen 2014 mit Bericht  

zur Landeshaushaltsrechnung 2012 (Kiel, 26. März 2014) 

bit.ly/1jPBQ8M (S. 108-117)

Sprachrohr der Gesellschaft oder 
Lobbyinstanz der Wirtschaft?
Zur Personalstruktur von Hochschulräten 

HEINKE RÖBKEN UND MARCEL SCHÜTZ, UNIVERSITÄT OLDENBURG

Kritiker von Hochschulräten befürchten durch deren Einführung eine Schmäle-

rung akademischer Autonomie und Lobbying vornehmlich der Wirtschaft direkt 

in den Hochschulen. Befürworter hingegen verteidigen das Organ als Ort gesell-

schaftlicher Repräsentanz, mithin gar als „Sprachrohr“ der Gesellschaft. Eine 

aktuelle Studie der Universität Oldenburg kommt zu dem Ergebnis, dass sich für 

beide Thesen keine Belege finden lassen. Die Indizien sprechen hingegen für eine 

Dominanz der Wissenschaft. 

in schrift

Eine ausführliche 
Fassung der Studie 
in: „Die Hochschule  – 
Journal für Wissen-
schaft und Bildung“, 
Nr. 2/2013, S. 96-108.
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Um die Diskussionslinien empirisch zu prüfen, wurde das Personaltableau von 

Hochschulräten analysiert. Untersucht wurden die berufsbiografischen und orga-

nisationalen Herkünfte. Die über das Internet ausgiebig verfügbaren Daten erlaub-

ten beinahe eine Vollerhebung aller deutschen Universitäten und gleichgestellter 

Hochschulen (künstlerische und Profilhochschulen), die über das Promotions-

recht verfügten. Das Sample kam auf 114 Hochschulen. Hierbei wurden gängige 

Variablen wie Größe, Vorsitz, externe und interne Mitglieder sowie die Disziplin 

der Wissenschaftler ausgewertet. 

GRÖSSE 
Im Schnitt bestehen Hochschulräte aus neun Mitgliedern. 58 Prozent bewegen sich 

zwischen dem Mittelwert und mindestens fünf. Ein minimaler Teil der Mitglieder 

(0,5 Prozent) hat ein Mandat in einem weiteren Hochschulrat. Rein externe Gre-

mien fallen im Schnitt etwas kleiner, gemischte etwas größer aus. Recht viele Sitze 

haben – was kontraintuitiv erscheinen mag – private Hochschulen, die anders als 

öffentliche keinen staatlichen Vorgaben gehorchen. Im Schnitt werden hier zwölf 

Mandate vergeben. 

RATSVORSITZ
Die Gruppe der Wissenschaftler stellt am häufigsten den Vorsitz (40 Räte). Die 

Professoren entstammen hier knapp zur Hälfte den Naturwissenschaften (17) 

nebst fünf Geisteswissenschaftlern. Weiter wurden Mediziner (4),  Ingenieure (4), 

Ökonomen (3) Politologen, Juristen, Kunstwissenschaftler (je 2) und ein Theologe 

zum Vorsitzenden berufen. Weitere 35 Vorsitze entfallen auf Manager. Schließlich 

zeigt sich eine beruflich divergente Gruppe, die neben Juristen unter anderem 

Minister a. D., einen Bischof, Herzog und Generalbundesanwalt beinhaltet. In fünf 

Fällen konnte der Hintergrund nicht ermittelt werden. Da der Vorsitz in einigen 

Bundesländern gesetzlich geregelt wird, ist der Besetzungsanteil der Wirtschafts-

vertreter (40 Prozent) zu relativieren. Die Hochschulen sind dann nämlich gehal-

ten, Mandate an nichtwissenschaftliche bzw. externe Personen zu vergeben.

EXTERNE MITGLIEDER
Mit 70 Prozent liegt der Anteil der Mitglieder, die nicht der Hochschule angehö-

ren, erkennbar hoch. Rein externe Gremien bilden etwa ein Fünftel. Aus der Wis-

senschaft stammt immer noch fast die Hälfte aller externen Vertreter (47 Prozent); 

aus der Wirtschaft sind es 26 Prozent. Die sonstige Öffentlichkeit (zum Beispiel 

Kirchen, Sozialverbände) kommt auf 11 Prozent, während Studierende und Wis-

senschaftsverwaltung nur geringste Anteile bilden. Während Wissenschaftler signi-

fikant häufiger an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen bestellt werden, 

werden Manager zahlreicher an technischen und Wirtschaftshochschulen berufen. 

AKADEMISCHE QUALIFIKATION
Nahezu die Hälfte aller Mitglieder führt einen Professorentitel, weitere 22,5 Pro-

zent den Doktortitel. Weniger als ein Drittel der Hochschulratsmitglieder (29,5 

Prozent) besitzen keinen akademischen Titel. Überdurchschnittlich häufen sich 

Titel in den Räten der Volluniversitäten, an Kunst- und Wirtschaftshochschulen 

gilt Gegenteiliges.

in schrift
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PROFESSORALE VERTRETER
Bei der Berechnung der Anteile der Fachrichtungen im Mittel ist eine relativ starke 

Vertretung der Kultur- und Sozial- sowie Natur- und Technikwissenschaftler 

erkennbar. 42 Prozent aller wissenschaftlichen Mitglieder sind im Feld Kultur/Ge-

sellschaft, 37 Prozent im Feld Natur/Ingenieurswesen zu Hause. Beachtlich gering 

ist die Vertretung der Wirtschafts- (6 Prozent) und Rechtswissenschaftler (5 Pro-

zent). Hier zeigen sich disziplinäre Präferenzen entsprechend der Hochschultypen. 

In den Volluniversitäten stellen die Professoren aus Kultur/Gesellschaft und Natur/

Ingenieurswesen den professoralen Hauptteil der Hochschulräte. 

In Summa zeigt sich, dass die Hochschulen typenspezifisch mit sozialen Ressour-

cen in Verbindung stehen. Auch das Tableau vieler Räte kann mit entsprechender 

„Prominenz“ diese Annahme erhärten. Besonders auffallend scheint der Befund, 

dass Geistes- und Sozialwissenschaftler weitaus häufiger in Hochschulräten vertre-

ten sind, als gemeinhin angenommen werden dürfte. Denkbar ist hier eine beson-

dere „Managementaffinität“ jeweiliger Vertreter. 

Den Hochschulrat als Ort pluralistischer Einbringung, gar demokratischer Partizi-

pation zu charakterisieren, hält empirischer Anschauung indes kaum Stand. Zwei 

Domänen bestimmen das Personal der Räte: die Wissenschaft selbst und zum an-

deren die Wirtschaft. Welche faktischen Einflussgrade hieraus erwachsen, könnte 

durch Fallstudien erhellt werden. Je nach Hochschultyp mögen die Kräfte diver-

gieren. Nach unserer Auffassung sprechen im Fall des Hochschulrats die Indizien 

für eine Dominanz der Wissenschaft. Nach alledem ist ein Lobbyismusnachweis 

ebenso wenig zu führen, wie von gesellschaftlicher Vertretung die Rede sein kann. 

in schrift
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 Neu im Hochschulrat

FACHHOCHSCHULE FLENSBURG

Neuer Vorsitz

• Cathy Kietzer, ehem. Stadtpräsidentin der Landeshauptstadt Kiel

Neue Mitglieder

• Maren Dobelstein, Personalleiterin, Vishay BCcomponents Beyschlag GmbH

• Dr. jur. Fabian Geyer, Geschäftsführer, Arbeitgeberverband Flensburg- 

Schleswig-Eckernförde

• Maik Render, Geschäftsführer, Stadtwerke Flensburg

• Dr. Volker Willandsen, Präsident, Landgericht Flensburg

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE HEIDELBERG

Neuer Vorsitz

• Karsta Holch, Karsta Holch Consulting

Neue Mitglieder

• Jutta Lang, IK Ingenieur- und Beratungsbüro Heidelberg

• Prof. Gert Weisskirchen, SPD

UNIVERSITÄT MANNHEIM

Neuer Vorsitz

• Dr. John Feldmann, ehem. Vorstandsmitglied, BASF SE

Neue Mitglieder

• Prof. Dr. Sabine Sonnentag, Inhaberin Lehrstuhl Arbeits- und Organisations-

psychologie, Universität Mannheim

• Prof. Dr. Karl Ulrich Mayer, Präsident, Leibniz-Gemeinschaft

HOCHSCHULE OSTWESTFALEN-LIPPE

Neuer Vorsitz

• Prof. Dr. Antonia B. Kesel, Leiterin des Studiengangs Bionik, Hochschule Bremen

Neue Mitglieder

• Ernst-Michael Hasse, Präsident der Industrie- und Handelskammer Lippe zu 

Detmold, Geschäftsführer der Schwering & Hasse Elektrodraht GmbH

• Gerda Meuer, Programmdirektorin, Deutsche Welle

im amt
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SRH FERNHOCHSCHULE RIEDLINGEN

Neues Mitglied

• Hubert Deutsch, Geschäftsführer des Bereichs Finanzen und Verwaltung der 

Liebherr-Werk Biberach GmbH sowie Geschäftsführer des Bereichs Finanzen 

und Verwaltung innerhalb der Liebherr-Gruppe

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE SCHWÄBISCH GMÜND

Neues Mitglied

• Brigitte Preuß, Leiterin Personal, Allianz Deutschland AG

HOCHSCHULE TRIER

Neue Mitglieder

• Lilli Lenz, Landesvorsitzende dbb Beamtenbund und Tarifunion Rheinland- 

Pfalz 

• Prof. Dr. Gisela Schäfer-Richter, Prorektorin für Forschung, Entwicklung und 

Transfer, Fachhochschule Dortmund

• Lisa Schewe, studentisches Mitglied, Fachbereich UPUT, Hochschule Trier

• Prof. Dr. Rita Spatz, Fachbereich UPUT, Hochschule Trier

• Cindy Tereba, Leiterin der Wirtschafts- und Handelsabteilung, Botschaft des 

Großherzogtums Luxemburg

HOCHSCHULE WISMAR

Neuer Vorsitz

• Dr.-Ing. Ulrich Förster, Geschäftsführer Maritime Dienste, Lloyd´s Register 

Gruppe

Neue Mitglieder

• David Pangerl, L.L.M, Projektmanager, Buckstay GmbH, Hamburg

• Dipl.-Ing. Christoph Schild, Architekt in Hamburg, Mitglied des Bundespräsidi-

ums des Bundes Deutscher Baumeister, Vorsitzender des BDB-Landesverbandes 

Niedersachsen

Teilen Sie uns mit, wenn es personelle Änderungen in Ihrem Hochschulrat gegeben hat:

forum-hochschulraete@stifterverband.de

im amt
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Termine
Die nächsten Foren Hochschulräte

25. September 2014, Berlin

FORUM HOCHSCHULRÄTE – FÜHRUNG IN DER WISSENSCHAFT: FÜHRUNGS-
STRUKTUREN, FÜHRUNGSKULTUREN, FÜHRUNGSKRÄFTE
Führung an Hochschulen? Lange Zeit haben Wissenschaftler rundheraus abge-

lehnt, dass Führung an Hochschulen möglich oder gar sinnvoll ist. In der vergan-

genen Dekade hat es einen bemerkenswerten Wandel in dieser Frage gegeben, der 

Führung an Hochschulen zumindest als notwendig und zielgerecht akzeptiert. Ein 

Modell akademischer Führung hat sich allerdings bislang nicht herausgebildet. 

Akademische Führungsstrukturen weisen eine große Bandbreite zwischen Hierar-

chie und Partizipation auf. Viele Führungsstile und -kulturen, von der charisma-

tischen bis zur administrativen Führung, lassen sich an Hochschulen beobachten. 

In welchen Führungsstrukturen arbeiten Hochschulräte und wie können sie diese 

beeinflussen? Welche Führungskräfte sind für Hochschulen geeignet und wie kön-

nen sie gewonnen werden? Diese Fragen stehen im Zentrum des nächsten Forums 

Hochschulräte. 

20. März 2015, Berlin

FORUM HOCHSCHULRÄTE – KREIS DER VORSITZENDEN
Thema noch offen.

Weitere interessante Veranstaltungen für  
Hochschulräte

4./5. Dezember 2014, Berlin 

„WENN STUDIEREN ZUM NORMALFALL WIRD – HANDLUNGSOPTIONEN  
FÜR HOCHSCHULEN UND POLITIK“
Aktuelle Zahlen zeigen: Studieren wird in Deutschland zum Normalfall. Dieser 

Herausforderung muss sich das Hochschulsystem stellen. Die Jubiläumstagung des 

CHE (gegründet 1994) diskutiert Handlungsoptionen mit nationalen und interna-

tionalen Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.

» Nähere Informationen und Anmeldung

bit.ly/1k3C0t3

in kürze
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initiatoren

impressum

Das Forum Hochschulräte ist eine Initiative des Stifterverbandes und der Heinz 

Nixdorf Stiftung in Kooperation mit dem CHE Centrum für Hochschulentwick-

lung. Das 2009 etablierte Forum richtet sich als Veranstaltungsreihe an alle Hoch-

schulräte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft und bietet ihnen instituti-

onenübergreifend die Möglichkeit zum Informations- und Erfahrungsaustausch.

Der Infodienst Forum Hochschulräte – update wird herausgegeben vom

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V. 

Hauptstadtbüro, Pariser Platz 6, 10117 Berlin

Tel.: (0 30) 32 29 82 - 5 05

E-Mail: forum-hochschulraete@stifterverband.de

Website: www.forum-hochschulraete.de

Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main,

Registernr.: VR 61 54, USt-IdNr. DE 119 692 167

REDAKTION: 
Mathias Winde (verantwortlich), Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Annett Kanig, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Ulrich Müller, CHE Centrum für Hochschulentwicklung

BILDER: 
Peter Himsel

Sie möchten in diesem Newsletter auf Bücher oder Artikel, interessante Veranstaltun-

gen oder auf Personaländerungen in Hochschulräten hinweisen? Dann schicken Sie uns 

einfach eine E-Mail ( forum-hochschulraete@stifterverband.de). Mit einer E-Mail an 

die selbe Adresse können Sie diesen Newsletter abonnieren oder abbestellen.

update 01/2014

http://www.forum-hochschulraete.de
mailto:forum-hochschulraete@stifterverband.de
mailto:forum-hochschulraete@stifterverband.de

	Schaltfläche 17: 
	Schaltfläche 53: 
	Schaltfläche 54: 
	Schaltfläche 55: 
	Schaltfläche 56: 
	Schaltfläche 57: 
	Schaltfläche 58: 
	Schaltfläche 52: 
	Schaltfläche 59: 
	Schaltfläche 13: 
	Schaltfläche 14: 
	Schaltfläche 15: 


